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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 P 16/02
Datum 24.03.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 7 P 31/03
Datum 20.02.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
24. MÃ¤rz 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Bewilligung eines Zuschusses in HÃ¶he von
2.556,46 Euro fÃ¼r den Einbau eines Treppenliftes streitig.

Die KlÃ¤gerin ist die Rechtsnachfolgerin des 1926 geborenen und am 19.02.2001
verstorbenen Versicherten H. S â�¦ Dieser hat im Januar 2000 ein Hirninfarkt rechts
mit Hemiparese links erlitten, der einen Krankenhausaufenthalt und im Anschluss
daran bis 03.05.2000 den Aufenthalt in einer Reha-Klinik zur Folge hatte.

Am 09.05.2000 wurden fÃ¼r den Versicherten Leistungen wegen
PflegebedÃ¼rftigkeit, u.a. ein Zuschuss fÃ¼r den Einbau eines Treppenliftes,
beantragt. In dem nach Hausbesuch am 06.06.2000 erstellten Gutachten des
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen in Bayern (MDK) vom 14.06.2000 heiÃ�t
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es, wÃ¤hrend der Reha-MaÃ�nahme seien erstmalig ein Grand mal-Anfall und im
Mai 2000 zu Hause zweimal ein cerebraler Krampfanfall aufgetreten. Der
Hilfebedarf in der Grundpflege betrage tÃ¤glich 213 Minuten. Bereits in der Reha-
Klinik seien eine mobile Rampe und ein Handlauf im Flur beantragt worden, dies sei
zur Verbesserung der MobilitÃ¤t und des individuellen Wohlbefindens
empfehlenswert. Ein Treppenlift sei aus medizinischer Sicht nicht unbedingt
erforderlich, da einerseits groÃ�er Wert auf aktivierende Pflege gelegt werde und
zum anderen das FrÃ¼hstÃ¼ck sowie das Abendessen im Obergeschoss
eingenommen wÃ¼rden.

Die Beklagte gewÃ¤hrte mit Bescheid vom 15.06.2000 Leistungen nach Pflegestufe
II. Die Bewilligung eines Zuschusses fÃ¼r den Einbau eines Treppenliftes lehnte sie
mit der BegrÃ¼ndung ab, dieser sei aus medizinischer Sicht nicht unbedingt
erforderlich. Hiergegen erhob der KlÃ¤ger Widerspruch und legte eine Rechnung
vom 12.07.2000 Ã¼ber 25.8768,00 DM fÃ¼r den Einbau eines Kurventreppenliftes
vor. Nachdem eine weitere Rechnung vom 15.02.2001 Ã¼ber einen Betrag von
13.116,80 DM fÃ¼r den Anbau einer rollstuhlgerechten Rampe vorgelegt worden
war, gewÃ¤hrte die Beklagte hierfÃ¼r einen Zuschuss in HÃ¶he von 5.000,00 DM.
BezÃ¼glich des Zuschusses fÃ¼r den Einbau des Treppenliftes wies sie mit
Widerspruchsbescheid vom 24.01.2002 den Widerspruch als unbegrÃ¼ndet
zurÃ¼ck.

Zur BegrÃ¼ndung der zum Sozialgericht NÃ¼rnberg (SG) erhobenen Klage hat die
KlÃ¤gerin vorgetragen, der Anbau der Rampe sei deshalb so spÃ¤t erfolgt, weil die
Firma ihres Sohnes, die diese MaÃ�nahme durchgefÃ¼hrt habe, erst spÃ¤t in das
Handelsregister eingetragen worden sei. Die Treppe habe von dem verstorbenen
Versicherten tÃ¤glich bewÃ¤ltigt werden mÃ¼ssen, wÃ¤hrend ein tÃ¤gliches
Verlassen des Hauses nicht notwendig gewesen sei. Es handle sich bei dem Einbau
des Treppenliftes einerseits und dem Anbau der Rampe andererseits um zwei
verschiedene MaÃ�nahmen. Der Zuschuss fÃ¼r den Treppenaufzug sei am
09.05.2000 und der fÃ¼r die Rampe am 03.01.2001 beantragt worden. Die
Notwendigkeit des Einbaus der Treppe habe gleich nach der Entlassung aus der
Klinik bestanden, der Anbau der Rampe sei zu der Zeit noch nicht erforderlich
gewesen, da die Treppe vor dem Haus nur drei Stufen umfasst habe und zwei
HandlÃ¤ufe vorhanden gewesen seien; zudem habe der Versicherte das Haus nicht
oft verlassen.

Mit Urteil vom 24.03.2003 hat das SG die Klage abgewiesen. die Beklagte habe
durch Zahlung des gesetzlichen HÃ¶chstbetrages von 5.000,00 DM den Anspruch
bereits erfÃ¼llt. Der Einbau des Treppenliftes und die Errichtung der betonierten
Rampe im Eingangsbereich des Anwesens seien eine GesamtmaÃ�nahme im Sinne
des Â§ 40 Abs.4 SGB XI gewesen. Die Notwendigkeit eines Hilfsmittels zum
Verlassen des hÃ¤uslichen Bereichs sei bereits in der Reha-Klinik gesehen und
dementsprechend eine "mobile Rampe" beantragt worden, die sich dann im
Ergebnis als unbrauchbar erwiesen habe, weil sie fÃ¼r das Verlassen des Hauses im
Rollstuhl zu steil gewesen sei. Der Sohn der KlÃ¤gerin habe in dem
ErÃ¶rterungstermin am 18.11.2002 mitgeteilt, die Tauglichkeit der mobilen Rampe
sei bereits im Juli/August 2000 erprobt worden, was zeige, dass die Notwendigkeit

                               2 / 5

https://dejure.org/gesetze/SGB_XI/40.html


 

einer Rampe bereits damals bestanden habe. Auch sei das Anbringen der
betonierten Rampe nach Angaben der KlÃ¤gerin deshalb so spÃ¤t erfolgt, weil die
Firma ihres Sohnes rechtlich erst spÃ¤t eingetragen worden sei. Zwar ergebe sich
aus den MDK-Gutachten vom 14.06.2000 und 08.03.2001 eine Verschlechterung
des Gesundheitszustandes, jedoch kein konkreter Hinweis darauf, dass sich die
Notwendigkeit fÃ¼r das Anbringen einer betonierten Rampe erst zu einem
spÃ¤teren Zeitpunkt ergeben habe. Bereits ab der Krankenhausentlassung im Mai
2000 habe der Versicherte bei den Verrichtungen "Gehen" und "Stehen" der
personellen UnterstÃ¼tzung bedurft. Aus den Angaben der KlÃ¤gerin und ihres
Sohnes in dem ErÃ¶rterungstermin am 18.11.2002 ergebe sich, dass fÃ¼r den
verstorbenen Versicherten bereits im Sommer 2000 fÃ¼r das Verweilen auf der
Terrasse eine Vorrichtung gebaut worden sei, die mit dem Rollstuhl befahrbar
gewesen sei. Auch daraus werde die Notwendigkeit der betonierten Rampe fÃ¼r
das Verlassen des hÃ¤uslichen Bereiches deutlich. Insgesamt stehe daher fest, dass
die EinzelmaÃ�nahmen zwar nicht in einem Auftrag zusammengefasst und zeitlich
nacheinander durchgefÃ¼hrt worden seien, jedoch gleichwohl als "eine
MaÃ�nahme" (GesamtmaÃ�nahme) im Sinne des Â§ 40 Abs.4 SGB XI anzusehen
seien.

Mit ihrer Berufung macht die KlÃ¤gerin weiterhin geltend, es handle sich um zwei
MaÃ�nahmen, die jeweils zuschussfÃ¤hig seien. In der ersten Zeit nach der
Klinikentlassung habe der Versicherte die drei Stufen vor der HaustÃ¼r noch zu
FuÃ� mit Hilfe einer Begleitperson Ã¼berwinden kÃ¶nnen. Diese FÃ¤higkeit sei erst
durch die spÃ¤ter eingetretene Verschlechterung der gesundheitlichen Situation,
verursacht durch die krankheitsbedingten KrampfanfÃ¤lle, verloren gegangen.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 24.03.2003
sowie den Bescheid vom 15.06.2000 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 24.01.2002 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, einen Zuschuss fÃ¼r
den Einbau des Treppenliftes in HÃ¶he von 2.556,46 Euro und 4 % Zinsen daraus ab
01.12.2000 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Alle in einem bestimmten Zeitpunkt notwendigen und zuschussfÃ¤higen
EinzelmaÃ�nahmen seien in ihrer Gesamtheit "eine MaÃ�nahme" im Sinne des Â§
40 Abs.4 Satz 3 SGB XI. Bereits die Reha-Klinik habe den objektiven Pflegebedarf
derart eingeschÃ¤tzt, dass eine mobile Rampe und ein Handlauf im Flur beantragt
worden seien. Somit habe es einen Zeitpunkt gegeben, in dem die objektive
Notwendigkeit zweier EinzelmaÃ�nahmen absehbar gewesen sei. FÃ¼r eine
MaÃ�nahme kÃ¶nne nur ein Zuschuss gewÃ¤hrt werden, den der Versicherte
bereits erhalten habe.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird im Ã�brigen auf den Inhalt der
Verwaltungsunterlagen der Beklagten und der Verfahrensakten beider
RechtszÃ¼ge Bezug genommen. â��

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151 des
Sozialgerichtsgesetzes â�� SGG -), ein AusschlieÃ�ungsgrund (Â§ 144 Abs.1 SGG)
liegt nicht vor.

In der Sache erweist sich das Rechtsmittel als unbegrÃ¼ndet. Zu Recht hat das SG
die Klage abgewiesen, da die KlÃ¤gerin keinen Anspruch auf Zahlung eines â��
weiteren â�� Zuschusses hat.

GemÃ¤Ã� Â§ 40 Abs.4 Satz 1 SGB XI kÃ¶nnen die Pflegekassen subsidiÃ¤r
finanzielle ZuschÃ¼sse fÃ¼r MaÃ�nahmen zur Verbesserung des individuellen
Wohnumfeldes des PflegebedÃ¼rftigen gewÃ¤hren, beispielsweise fÃ¼r technische
Hilfen im Haushalt, wenn dadurch im Einzelfall die hÃ¤usliche Pflege ermÃ¶glicht
oder erheblich erleichtert oder eine mÃ¶gliche selbstÃ¤ndige LebensfÃ¼hrung des
PflegebedÃ¼rftigen wieder hergestellt wird. GemÃ¤Ã� Satz 2 ist die HÃ¶he der
ZuschÃ¼sse unter BerÃ¼cksichtigung der Kosten der MaÃ�nahme sowie eines
angemessenen Eigenanteils in AbhÃ¤ngigkeit von dem Einkommen des
PflegebedÃ¼rftigen zu bemessen. GemÃ¤Ã� Satz 3 dÃ¼rfen die ZuschÃ¼sse einen
Betrag in HÃ¶he von 2.557,00 Euro je MaÃ�nahme nicht Ã¼bersteigen.

Die KlÃ¤gerin bzw. ihr verstorbener Ehemann haben einen Zuschuss in HÃ¶he von
2.557,00 Euro bereits erhalten, so dass ein weiterer Zuschuss nicht gewÃ¤hrt
werden kann. Denn zu Recht weisen die Beklagte und das SG darauf hin, dass es
sich bei dem Einbau des Treppenliftes und dem Anbau der Rampe um eine
MaÃ�nahme im Sinne des Â§ 40 Abs.4 Satz 3 SGB XI gehandelt hat. Bereits im
Zeitpunkt des Antrages vom 09.05.2000, spÃ¤testens jedoch zum Zeitpunkt des
Erlasses des hierauf ergangenen Bescheides vom 15.06.2000 bestand die
Notwendigkeit sowohl des Einbaus eines Treppenliftes als auch des Anbaues einer
Rampe, da beide MaÃ�nahmen die hÃ¤usliche Pflege erheblich erleichtern konnten
und somit als eine GesamtmaÃ�nahme anzusehen sind (vgl. BSG SozR 3-3300 Â§
40 Nr.2). Der Senat folgt insoweit den AusfÃ¼hrungen in den
EntscheidungsgrÃ¼nden des Urteils des SG und sieht gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG
von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab. Das Vorbringen im
Berufungsverfahren bringt demgegenÃ¼ber keine neuen entscheidungserheblichen
Gesichtspunkte. Die KlÃ¤gerin hat selbst vorgetragen, dass durch die
krankheitsbedingten KrampfanfÃ¤lle eine Verschlechterung der gesundheitlichen
Situation mit einer damit einhergehenden BeeintrÃ¤chtigung des GehvermÃ¶gens
eingetreten sei, die es dem Versicherten nicht mehr ermÃ¶glicht habe, die Stufen
vor der HaustÃ¼r auch mit Hilfe einer Begleitperson zu Ã¼berwinden. Aus dem im
Berufungsverfahren vorgelegten Arztbericht der Neurologin Dr.MÃ¼ller vom
02.06.2000 ergibt sich, dass im MÃ¤rz ein erster Krampfanfall und im Mai 2000 zwei
weitere groÃ�e AnfÃ¤lle aufgetreten sind. Das Gehen sei kaum mehr mÃ¶glich, der
Patient sei sehr instabil, es drehe ihn nach hinten weg. Hieraus ergibt sich
hinreichend deutlich, dass zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses vom 15.06.2000
eine objektive Notwendigkeit fÃ¼r beide MaÃ�nahmen bestand, so dass es sich
rechtlich um eine GesamtmaÃ�nahme handelt, fÃ¼r die auch nur ein Zuschuss in
HÃ¶he von 2.557,00 Euro bewilligt werden kann.

Zudem steht die Bewilligung eines solchen Zuschusses im Ermessen der Beklagten.
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So hÃ¤tte die Beklagte berÃ¼cksichtigen kÃ¶nnen, dass von der Stadt E. mit
Bescheid vom 08.02.2001 ein Zuschuss in HÃ¶he von 3.600,00 DM bewilligt worden
ist, so dass die Ablehnung eines weiteren Zuschusses, sei es fÃ¼r den Einbau der
Rampe oder fÃ¼r den Treppenlift, wohl ermessensgerecht gewesen wÃ¤re; denn
gemÃ¤Ã� Â§ 40 Abs.4 Satz 1 SGB XI sind die ZuschÃ¼sse der Pflegekassen
"subsidiÃ¤r" gegenÃ¼ber anderen Ã¶ffentlich-rechtlichen Leistungen. Jedoch kann
dies rechtlich dahinstehen, da aus den dargelegten GrÃ¼nden bereits die
tatbestandlichen Voraussetzungen fÃ¼r eine weitere ZuschussgewÃ¤hrung nicht
gegeben sind.

Somit war die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts
NÃ¼rnberg vom 24.03.2003 zurÃ¼ckzuweisen. Die Entscheidung konnte trotz
Abwesenheit der KlÃ¤gerin und ihres BevollmÃ¤chtigten in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vor dem Senat ergehen, da der BevollmÃ¤chtigte im Schreiben vom
16.02.2004 eine Entscheidung "ohne unsere Teilnahme bzw. nach Lage der Akten"
beantragt hat.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 nicht
vor. â��

Erstellt am: 16.07.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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